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I N S E R AT

von Pierina Hassler

S eit drei Jahren leben am Ca-
landa Wölfe. Experten von Ko-
ra (Koordinierte Forschungs-
projekt zur Erhaltung und
zum Management der Raub-

tiere in der Schweiz) wollen das Rudel
genau überwachen. Das Wolfskonzept
des Bundesamtes für Umwelt schreibt
sogar vor, dass für das Management der
zukünftigen Wolfspopulation Zahlen
zur Rudelgrösse und Zahl der Welpen
notwendig sind. In einer Studie klärten
die Fachleute deshalb ab, ob das Luchs-
Monitoringkonzept mit Fotofallen auch
bei den Wölfen funktioniert. Dazu wur-
den verschiedene Fotofallenmodelle
mit unterschiedlichen Positionierun-
gen getestet. Letztes Jahr wurden im
177Quadratkilometer grossen Gelände
schliesslich an 26Standorten 21Weiss-
blitz- und 31Infrarot-Fotofallen einge-
setzt.

Daten umgehend löschen
Die gross angelegte Pilotstudie ist nach 
fünf Monaten und rund 110 Bildern 
mit Wölfen frühzeitig abgebrochen
worden. Dies meldete am Dienstag das 
Regionaljournal Graubünden. Der
Bündner Jagdinspektor Georg Brosi
sagte, der Widerstand aus der Bevölke-
rung gegenüber den Fotofallen sei zu 
gross geworden. Eine Gemeinde habe 
auf ihrem Gebiet den Einsatz der Foto-

fallen sogar verboten. Diese Gemeinde 
heisst Trin. Gemeindepräsident Stefan 
Cahenzli erklärt den Schritt seiner Ge-
meinde im Regionaljournal so: «Wir 
haben die Fotofallen verboten,weil der 
Kanton nie wegen solchen bei uns an-
gefragt hat. Und dies ist zwingend nö-
tig, weil Fotofallen aus Datenschutz-
gründen umstritten sind.» Die Exper-
ten hätten die Kameras auf Wanderwe-
gen und öffentlichen Strassen mon-
tiert. Man habe den Gemeindevertre-
tern zwar versprochen, dass Daten oh-
ne Wolfsbilder gelöscht werden, trotz-
dem bleibe ein ungutes Gefühl. «Zu-
dem will ich auch nicht, dass jeder Jä-
ger jetzt eine Fotofalle aufstellt.»

Datenschutzvorschriften einhalten
Fotofallen und Datenschutz sind schon 
seit Längerem ein Thema. Der diesjäh-
rige Nationalratspräsident Stéphane
Rossini (SP, Wallis) schrieb bereits 2013 
in einer Anfrage an den Bundesrat:

«Seit einigen Jahren stellen Biologin-
nen und Biologen für ihre Forschung 
in der Natur Fotoapparate auf. Mit die-
sen können Personen unfreiwillig foto-
grafiert werden. Die Verwendung sol-
cher Bilder kann darum ein Problem 
darstellen.» Rossini wollte deshalb von 
der Landesregierung unter anderem
wissen, welche konkreten Regeln zum 
Datenschutz im Rahmen von For-
schungsprojekten mit Fotofallen ange-
wendet werden. Der Bundesrates ant-
wortete unter anderem: «Forschungs-
projekte mit Fotofallen müssen die
Datenschutzvorschriften einhalten.
Insbesondere dürfen Personendaten
nur zu dem Zweck bearbeitet werden,
der bei der Beschaffung der Daten an-
gegeben wurde, aus den Umständen 
ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen 
ist.» Und: «Die Fotofallen werden an 
Orten aufgestellt, die kaum von Men-
schen frequentiert werden. Ausserdem 
sind die Fotofallen tief installiert, so-
dass bloss der Beinbereich von zufällig 
anwesenden Menschen fotografiert
wird; Fotos mit Personen werden um-
gehend vernichtet.»

Der Bündner Jagdinspektor Georg 
Brosi hält fest, dass das Amt für Jagd 
und Fischerei Graubünden die Wölfe 
weiterhin überwacht. Per DNA-Spuren 
aber auch mit Fotofallen. «Nur die Pi-
lotstudie von Kora wurde frühzeitig ab-
gebrochen, wir sind davon nicht be-
troffen.»

Trin verbietet Einsatz von Fotofallen
Grossraubtier-Experten überwachten mit Fotofallen die Calanda-Wölfe. Das Monitoring musste frühzeitig abgebrochen werden.
Die Gemeinde Trin hat Bedenken wegen des Datenschutzes. Trotzdem bleiben die Wölfe nicht unbeobachtet.

Calanda-Wölfe werden nicht länger überwacht: Die gross angelegte Pilotstudie ist nach fünf 
Monaten und 110 Bildern frühzeitig abgebrochen worden. Bild Olivia Item

«Wir haben 
Fotofallen verboten,
weil der Kanton nie 
wegen solchen bei 
uns angefragt hat.»
Stefan Cahenzli 
Gemeindepräsident Trin
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Ausgabepreis pro Anteil CHF 151.00 netto

Liberierung 11. September 2015

Valorennummer/ISIN 1 291 370 / CH001 291 370 0 (Anteil)
29 091 248 / CH029 091 248 1 (Bezugsrecht)

Zeichnung Bei allen Geschäftsstellen der Credit Suisse AG in der Schweiz

Art der Emission Wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen
eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt

Bezugsverhältnis Acht (8) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von
einem (1) neuen Anteil

Bezugsrechtshandel Vom 24. August bis 1. September 2015 an der SIX Swiss Exchange AG*

Bezugsfrist 24. August bis 4. September 2015 (12.00 Uhr MEZ)

* Der Wert der an der SIX Swiss Exchange AG gehandelten Bezugsrechte ist aufgrund von Angebot
und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich in diesem
Zeitraum auch tatsächlich ein aktiver Markt für die Bezugsrechte entwickelt. Die Werthaltigkeit der
Bezugsrechte kann nicht gewährleistet werden.

Zeichnen Sie jetzt Anteile am Immobilienfonds CS REF Siat, dem Wohnimmobilienfonds mit Tradition.

Der Credit Suisse Real Estate Fund Siat (CS REF Siat) weist per
31. März 2015 ein Gesamtvermögen von CHF 2,48 Mia. auf und investiert
vorwiegend in Mehrfamilienhäuser in Schweizer Gross- und Mittelzentren
sowie deren Agglomerationen. Ausgesuchte Geschäftsliegenschaften
diversifizieren das Portfolio optimal.

Investieren Sie
nicht irgendwo,
sondern an guter
Wohnlage.


